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Weiſe nie erfüllt werden; dem Celebrans iſt S aher auch nicht EL.
laubt, ein Stipendium anzunehmen, reſpective die Schweſter des
Celebrans (die Pfarrerköchin ſt) iſt nicht berechtigt, den BetragIe von dem Pfarrproviſor 3u fordern Wenn jedo bevor völligeGeiſtesſchwäche eintrat, chon früher, als der Celebrans noch keinen
aplan atte, das heilige er zuweilen ungiltig war irgendeines bedeutenden efectes, ſo braucht die Application nach der
Intention des Stipendiengebers nicht wiederholt zu werden Es iſtnämlich eine ahrha probable Meinung, daſs die Verpflichtung,die Application zu wiederholen, nicht beſtehe, wenn auch das heiligeer irgend eines efectes, der nicht mehr gut gemachtwurde, ungiltig wäre  · enn nUur eine Geſtalt conſecriert wäre
und dieſer Defect nicht den Rubriken gemã gut gemacht würde)Cf. Gury, Casus C  S8 IIL

Der Pfarrproviſor hätte, einigermaßen er zu gehen,nicht bloß bei der heiligen E aſſiſtieren, ſondern auch mit dem
Celebrans vor der heiligen Meſſe die intentio Celebrandi erwecken
müſſen; dann konnte ſich In gewiſſer Beziehung beruhigen. Daſsder Celebrans die Wandlungsworte, wie eTr dieſes Uher gethan,ſo auch jetzt noch gewohnheitsmäßig bei der heiligen beſondersaut und ausdrucksvoll ausſpricht, eweist noch nicht, daſs der Cele⸗
brans wirklich die erforderliche Intention atte; denn dieſe Gewohn⸗heit war dem Celebranten ſchon früher eigen, als noch bei vollem
Bewuſstſein war, und atiert noch von früheren Zeiten her Der
Pfarrproviſor muſs alle dieſe Applicationen na  olen und hat 9Eſündigt und zwar chwer dadurch, daſs eLt den geiſtesſchwachen Prieſtercelebrieren ließ oder

Das E und Zweckdienlichſte Are geweſen, wenn der arr.proviſor glei beim Antritte ſeiner Stelle die Angelegenheit *dem biſchöflichen Ordinariate vorgelegt hätte, dem dieſelbe wenigſtenstheilweiſe ſchon ekannt war, wie ſich QAus der Aufſtellung eines
Pfarrproviſors ergibt. Das Ordinariat hätte dann die nöthigenWeiſungen rgehen laſſen können.

Scheuring (Bayern Pfarrer J Reiter

(Ein minderjähriger Ehewerber, deſſen Vaterun Amerila weilt.) Der minderjährige Bergarbeiter IJwill die gleichfalls minderjährige J ehelichen. Der junge Bräu⸗
tigam iſt militärfrei, denn kann die gemeindeämtlich E  d  —  —tigung üher die gezahlte Militärtaxe vorweiſen; auch die behörd⸗
da EL geſonnen iſt, ſeinen V Amerika be
liche Auswanderungsbewilligung hat b ereits in der Hand,

findlichen Eltern undGeſchwiſtern nachzureiſen.
Der Vater der minderjährigen rau erſcheint ſelbſt beim In⸗formativ⸗Examen, die Zuſtimmung zur Verehelichung ſeinerTochter erklären. Der Bräutigam aber hat nUuLr einen, angeblicLinzer Quartalſchrift“ 1899
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von ſeinem Vater ſtammenden Brief in der Hand, worin derſelbeIn die Eheſchließung ſeine Sohnes willigt, und ihm nahe legt, 10nicht unverheiratet die Reiſe über den Deean anzutreten. ber
der rief, augenſcheinlich von Frauenhand geſchrieben, und mit einer
unleſerlichen Unterſchrift verſehen, konnte wohl nicht als beweis⸗
kräftiges Document gelten.

Der jugendliche Ehecandida war vernünftig genug, die Be
denken des farrers zu würdigen. Und in Befolgung der ertheiltenRathſchläge war nach einem Ona mn der Lage, emn Schriftſtückdes Inhalte vorzulegen: An das hochw Pfarramt mn
Endesgefertigter rkläre mich hiemit mit der beabſichtigten Verehe  2lichung meines minderjährigen Sohnes J S., ohn in L., voll
kommen einverſtanden, und gebe lermit meine väterliche Ein
willigung. Pittsburgh, 12 Jüli 1893 J Zugleich beſtätigender Rector der Maria Lourdes⸗Kirche In
Public die Echtheit der Unterſchrift.

Pittsburgh und der N. otary
Au run dieſer Urkunde nahm auch das Ordinariat keinen

Anſtand, die Vornahme der Trauung bewilli
Leoben 0 tradne V, Dechant und Stadtpfarrer.
XI (Reſtitutionspflicht aus dem Nachlaſſe eines

Oekonomiepfarrers 7) Itu war der Inhaber einer anſehn⸗lichen Wirtſchaftspfründe. Da Itu der läſtigen Oekonomieſorgenlos werden will, ſo geht ETL auf die Pfarre P., we keine Dekonomie
hat Als langjähriger Nutznießer der Oekonomiepfründe wird

von der Bauconcurrenz verurtheilt, zur Herſtellung der Bau
gebrechen der Pfründe einen Beitrag per 3000 zuleiſten Itu rklärt nun, daſs EL kein Vermögen beſitze und
Aher den Concurrenzbeitrag per 3000 nicht zahlen könne. Wegender Zahlungsunfähigkeit des tu bekommt nun die Pfründe in

einen Bauſchilling von 1500 20 OuUS SUCCeSSOTUM. während die
zweite Hälfte mit die Gemeinde für die Pfründe m

aufzubringen hat Nach zwei Jahren übergibt Titus als
Pfarrer von ſeiner Nichte Bertha, auf ſeinem Todbette ein
Sparcaſſebuch mit 3000 und ſetzt Bertha zugleich als
Univerſalerbin en tu emerkt noch, daſs die Einlage des Spar⸗caſſebuches per 3000 aus dem Verkaufe ſeiner früheren ODekono
mie⸗Einrichtung n ſtamme, daſs on kein Vermögen beſitzeund nUr das genannte Sparcaſſebuch „gerettet“ habe, weil EL aufſeiner rüheren Arre In vielfach Unglück gehabt hätte tu
ſtirbt und Bertha behält das Sparcaſſebuch. Später erfährtBertha, daſs Itu zur Bauconcurrenz der Pfründe II nigeleiſtet habe und die Baulaſt, E Itu tragen hätte ſollen,auf die Pfründe und Gemeinde In überwälzt worden ſei Beun⸗
ruhigt über den rechtlichen Eſt des Sparcaſſebuches frägt nunBertha un der Beicht den Ordensprieſter Severus Severus ſagt


